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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

31.03.1931 

Geschäftszahl 

0246/30 

Rechtssatz 

Der Vorschrift des § 63 Abs 3 AVG ist Genüge getan, wenn in der Berufung einerseits das Berufungsbegehren 
und andererseits die Begründung hiefür ersichtlich ist. 


